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und Methoden gesichert werden, wie Fingerspuren, Blut-, Sekret, Farfc 
und weitere organische und anorganische Spuren und deren weitere U n 
tersuchung bei entsprechendem Erfordernis vom Untersuchungsorgan zu 
veranlassen i s t .

4. Es ist stets von der gesicherten Erkenntnis auszugehen, daß bei 
der Körperdurchsuchung oder bei der Durchsuchung der Sachen V e r h a f 
teter versteckt aufgefundenes Material immer politisch-operativ rele
vant ist und als Beweismittel Bedeutung erlangen kann. Versteckt a u f 
gefundene Gegenstände sind mit äußerster Sorgfalt zu behandeln, q u a 
litätsgerecht zu sichern und mittels schriftliehen Übergabeprotokoll 
dem Untersuchungs©rgan zu übergeben. Über Verstecke und darin ge 
fundene Gegenstände Und Materialien sind Auffindungsp.rotokolle zu 
fertigen und von den betreffenden V e r h afteten durch Unterschrift 
bestätigen zu lassen.

5, Aus Gründen der Gewährleistung der Ordnung und Sicherheit, der 
vorbeugenden V e r h i n d e r u n g  von Provokationen, der Objektivität in der 
Sicherung von B eweismitteln und den mit der Körperdurchsuchung v e r 
bundenen operativ-psychologischen Anforderungen, ist im U ntersuchungs
haftvollzug des MfS die Körperdurchsuchung jeweils von zwei M i ta r 
beitern durchzuführen. Der unmittelbar die Körperdurchsuchung reali
sierende Mitarbeiter ist dabei durch den zweiten Mitarbeiter abzu
sichern. Er hat die Aufgabe, Angriffe des Verhafteten auf den D u r c h 
suchenden abzuwehren und Versuche der Beseitigung von Beweismitteln 
rechtzeitig zu erkennen und zu verhindern. Er gewährleistet gl e i c h 
zeitig die ständige Beobachtung der verhafteten Person, hält deren 
psychische und andere Reaktionen stets unter Kontrolle und hat bei 
Erfordernis durch reaktionsschnelles,operatives Handeln die o r d n u n g s 
gemäße Durchführung der Durchsuchung zu sichern.

Während der Durchsuchung sind unbedingt jede Art von Prothesen, V e r 
bänden und ähnlichen zu entfernen - erfо rderlichenfalls unter I n 
anspruchnahme des Medizinischen Dienstes. Die Praxis des Untersu- 
chungshaftvollzuges beweist, daß unter Zahnprothesen, in Arm- und 
Beinprothesen oder in Verbänden Geld, Dokumente und andere Gegen-


